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Beschlussvorlage 
 

öffentlich 

Vorlage-Nr: 
 
Aktenzeichen: 

Datum: 

Einreicher: 

Verfasser: 
 

COS-BV-098/2005 
 
 

11.02.2005 
Bürgermeisterin 

Bürgermeisterbereich 

Betreff: 

Rücknahme der Bestellung der Mitglieder des Aufsichtsrates der 
Wohnungsbau GmbH 

Mitglieder Abstimmungsergebnis Beratungsfolge 

Soll Anw. 
Mitw.-
verbot Daf. Dag. Ent. 

24.02.2005 Stadtrat der Stadt Coswig (Anhalt)       

 

 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Stadtrat beschließt die Rücknahme der Bestellung der Mitglieder des 
Aufsichtsrates der Wohnungsbau GmbH, die durch die Gesellschafterversammlung 
am 03.06.2004 erfolgte, auf der Grundlage des § 44 Abs. 3 Nr. 12 GO LSA, wegen 
nicht ordnungsgemäßer Beteiligung des Stadtrates am Verfahren der Bestellung. 
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Beschlussbegründung: 
 
Allein den kommunalen Vertretungen obliegt das Recht der Bestellung und 
Abberufung von Vertretern der Gemeinde/Stadt in Eigengesellschaften und anderen 
Unternehmen, an denen die Gemeinde beteiligt ist. 
Diese Aufgabe kann der Gemeinderat entsprechend gesetzlicher Grundlage nicht 
übertragen und hat sie auch nicht übertragen. 

 

 
Finanzielle Auswirkungen: 
 
Ja:     Nein: X 
 
 
Ausgaben:    
 
Einnahmen:    
 
Planmäßig bei Hst.:   
 
Überplanmäßig bei Hst.:  
Außerplanmäßig bei Hst.:  
 
 
Bemerkungen:   

 

 

 

 


